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Vorwort

Formularbücher sind Sammlungen von Texten, die dem Kanzleipersonal
die Ausstellung einschlägiger Dokumente erleichterten und auch für die
Rechtsgeschichte, besonders das Prozessrecht, von erheblicher Bedeutung
sind, da sie viele Rechtsakte überliefern, die im Original nicht oder nur
sehr selten erhalten sind, weil sie nur vorübergehend rechtlich relevant
waren (Zitationen, Mandate zu Publikationen, Zeugeneinvernahmen u.a.).
Sie enthalten aber auch manchen Hinweis zur Landes- und Personengeschichte.

Eine Edition lohnt sich daher aus rechts- wie aus
landesgeschichtlicher Sicht.

Ohne die unermüdliche Hilfe von lie. phil. Ursus Brunold wäre diese
Edition nicht zustandegekommen. Ihm verdanke ich die Herstellung des

druckfertigen Manuskripts, die Nachkontrolle der Texte und vor allem die
Identifizierung des Schreibers.

Otto P. Clavadetscher

VII




	Vorwort

